
 

 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 
i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
 
Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II wollen wir unseren Aktionären grund-
sätzlich ein Bezugsrecht einräumen, möchten aber in einem Fall die Möglichkeit ha-
ben, es auch ausschließen zu können, und zwar gem. §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 203 
Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG:  
 
Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 
bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses versetzt den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in die Lage, sich 
aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexi-
bel sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der 
Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den 
Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können 
der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah ge-
deckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen wer-
den. Diese Möglichkeit zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen und ohne 
nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb 
von Bedeutung, weil sie in ihren sich schnell ändernden sowie in neuen Märkten 
Marktchancen schnell und flexibel nutzen und einen dadurch entstehenden Kapital-
bedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig decken können muss.  
 
Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
benen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung 
der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzu-
rechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Be-
grenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgege-
ben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Durch diese Vorga-
ben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre im 
Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen.  
 
Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen 
Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und 
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den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3%, 
jedenfalls aber nicht um mehr als 5% unterschreiten.  
 
Im Hinblick darauf, dass sämtliche von der Gesellschaft bisher ausgegebene Aktien 
zum amtlichen Markt an deutschen Börsen zugelassen sind und sich im Streubesitz 
befinden, können nach dem derzeitigen Stand die an der Erhaltung ihrer Beteili-
gungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II 
unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG problemlos Akti-
en der Gesellschaft über die Börse hinzuerwerben. Im Kalenderjahr 2006 sind mehr 
als 1,4 Milliarden Stückaktien der Gesellschaft an deutschen Börsen gehandelt wor-
den, das entspricht fast der doppelten Zahl aller Aktien der Gesellschaft.  
 
Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsin-
teressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Bei Ab-
wägung all dieser Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in 
den beschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse 
der Gesellschaft geboten.  

 
 

Leverkusen, den 12. März 2007 

Bayer Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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